Reitordnung (Stand 01.01.2007)


1. Die vom Vorstand festgelegten Reitzeiten sind einzuhalten. Die Reithalle sollte nur in den IPRK-Zeiten und den gemeinsamen Reitzeiten mit dem Ru.F. genutzt werden.

2. Befinden sich Reiter in der Bahn/Reithalle und will jemand mit oder ohne Pferd die Reitbahn/Reithalle betreten oder verlassen, so ist vor dem öffnen des Eingangs „Tür frei“ zu rufen und die Antwort „ist frei“ abzuwarten.

3. Während Reitstunden sind den Anweisungen des Reitlehrers Folge zu leisten. Einzelreiter dürfen während eines Reitlehrganges nur mit Genehmigung des Ausbilders die Reitanlage nutzen.

4. Das Auf- und Absitzen von Einzereitern erfolgt entweder vor der Reitbahn oder in der Mitte eines Zirkels.

5. Wir die Bahn von mehreren Reitern benutzt ist aus Sicherheitsgründen ein Abstand von wenigstens einer Pferdelänge einzuhalten. Beim Überholen wird auf der Innenseite vorbeigeritten.

6. Nach Ermessen oder auf Wunsch ordnet der älteste Reiter nach angemessenem Zeitraum an: „Bitte Handwechsel“.

7. Reiten auf der entgegengesetzten Hand ist nur zulässig, wenn sich vier oder weniger Reiter in der Bahn befinden. Hierbei ist stets rechts auszuweichen.

8. Springen ist nur nach Anordnung des anwesenden Reitlehrers oder mit Einverständnis der weiteren anwesenden Reiter zulässig, jedoch nicht in der gemeinsamen Reitzeit mit dem RuF. Das Tragen einer Reitkappe oder eines Reithelmes während des Springens in der Bahn oder im Gelände ist Pflicht für alle Reiter.

9. Bei Ausritten von Abteilungen ist der Abteilungsführer für Gangart, Tempo, erforderliche Pausen und eine sachgemäße Behandlung der Pferde während des Rittes verantwortlich. Seiner Anweisungen ist Folge zu leisten.

10. Für das Reiten im Gelände ist den Bestimmungen des Bundeswaldgesetztes bzw. den regionalen Bestimmungen Folge zu leisten. Die in Feld und Wald aufgestellten Verbots- und Gebotsschilder sind zu beachten. Beim Vorbeireiten an Fußgängern ist grundsätzlich Schritt zu reiten.

11. Beim Reiten auf Straßen und Wegen gilt für den Reiter die Straßenverkehrsordnung. Bei Dunkelheit muss eine Beleuchtung angebracht werden. Weiß nach vorn und Rot nach hinten weisend.

12. Reiter bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres müssen bei allen reitsportlichen Veranstaltungen und Ausritten einen Sturzhelm tragen.

13. Alle Bestimmungen der Reitordnung haben auch Gültigkeit für das Fahren mit Pferden.

